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Lachen ist Seelennahrung
Den Urlaub in einem echten Kloster zu verbringen, wird immer beliebter.

Ein Selbstversuch im Stift Reichersberg am Inn.
ELKE DALPKE

So kann ich Sie aber nicht ge-
hen lassen“, die neue Ver-
waltungsmitarbeiterin zupft

Chorherrn Bernhard Meisl noch
schnelleinpaarFusselvomschwar-
zenGewand. Er lässt es sich gut ge-
launt gefallen, schließlich ist er so
etwas wie das „Aushängeschild“
von Stift Reichersberg im ober-
österreichischen Innviertel, nur
wenige Kilometer vom niederbay-
erischenBadFüssingentfernt.Herr
Bernhard(75),Pfarrer inRuheund
Priester seit 50 Jahren, bekam von
seinemProbstdieAufgabealsgeist-
licher Gästebetreuer zugewiesen.
Das passt, er ist wahrlich mit sei-
nem Lachen und seinem Humor
eine Topbesetzung für diesen Pos-
ten.

Der weibliche Gast stellt sich bei
der Ankunft als Protestantin vor.
Weltliche und geistliche Mitarbei-
ter im Stift zucken da nur unbe-
eindruckt mit der Schulter. Was
soll’s? Die Augustiner-Chorher-
ren sind weltoffen und Gäste will-
kommen. Gescherzt wird hier ger-
ne. Bachar Barcha von der Re-
zeption stellt leicht grinsend fest,
dass er kein Muslim sein, auch
wenn er Eintrittskarten für seine
vier Frauen brauche, die unbe-
dingt zuden„Gartentagen“ imStift
wollen… Lachen scheint im Stift
ReichersbergeinGeheimnisdesEr-
folges als Gastgeber zu sein. Da-

zu passt auch gut der Leitspruch,
der dem Hl. Augustinus zuge-
schrieben wird und nach dessen
Vorbild die Chorherren ihr Leben
gestalten: „Die Seele ernährt sich
von dem, worüber sie sich freut.“

Gast im Kloster zu sein, wird im-
mer beliebter. Kein Wunder in
unserer hektischen globalisierten
Welt! Jahrhundertealte Klöster
und Stifte öffnen sich auf die eine
oder andere Art dem Gast. Star-
ke Klostermauern bieten Ruhe und
Zeit zur Besinnung und jede Men-
geKultur.StiftReichersberg istTeil
einer Initiative, die sich vor mehr
als 20 Jahren in unserem Nach-
barland unter dem Namen „Klös-
terreich“ gebildet hat und derzeit
über knapp 30 Mitglieder ver-
fügt. Vor Corona empfingen die-
se Ordensgemeinschaften jähr-
lich über 1,5 Millionen Tagesbe-
sucher und beherbergten etwa
50.000 Gäste für über 100.000
Nächte.

Abends gegen 20 Uhr im Stifts-
innenhof von Reichersberg: Wei-
ße Schäfchenwolken vor blauem
Himmel, noch hat die Sonne Kraft.
Der Brunnen mit der Statue des
Erzengels Michael, der den Teu-
fel in die Hölle geschickt hat, plät-
schert. Eine prächtige Arbeit von
Thomas Schwanthaler, dem be-
kannten Barockbildhauer. Über-

haupt ist der gesamte Innenhofmit
den altehrwürdigen Mauern und
dem Turm der Stiftskirche St. Mi-
chael eine Freude für die Augen.
Faszinierend obendrein die Ru-
he, so als hättemanhinter sich eine
Tür geschlossen.

Eine friedvolle Stimmung liegt
über dem Barock-Ensemble am
Inn, was gar nicht so recht zur
wechselvollen Geschichte passen
will. Seit 1084 ist das Stift un-
unterbrochen in Ordenshand, mal
gehörte es zu Bayern, mal zu Ös-
terreich,wassichauchineinemder
DeckengemäldeinderKirchezeigt.
Die bayerischen Chorherren tra-
gen darauf weiße Gewänder, eine
Person im Übergang das in Ös-
terreich übliche schwarze Ge-
wand. Die Franzosenwaren zuNa-
poleons Zeiten da. Während des
Nationalsozialismus musste der
Orden eine Fliegerschule beher-
bergen.

Heute leben im Stift Reichers-
berg neun Chorherren, weitere
fünf sind in auswärtigen Pfarrei-
en tätig. In früheren Hochzeiten
des Ordens waren es mal bis zu 32
Brüder, doch das ist lange her.
Nachwuchsprobleme gibt es auch
hier – wie in vielen Klöstern.

Er entpuppt sich als echte Fund-
grube: Chorherr Roman Foiss-

ner, der im November seinen 97.
Geburtstag im Kreis seiner Mit-
brüder feiern konnte, erscheint
ganz up to date mit Tablet und
Smartphone zum Gespräch. Er
kam nach dem 2. Weltkrieg, der
ihn einenFußgekostet hatte, nach
Reichersberg, blieb undprägte die
Geschicke der Gemeinschaft als
Rentmeister (Wirtschafts- und Fi-
nanzminister) ab 1958 nachhal-
tig. Der allgemein gute Zustand
der heutigen Anlage ist auch ihm
zu verdanken. Als großer Musik-
liebhaber organisierte er 1956 das
erste Konzert im klangvollen Au-
gustini-Saal. Zwei Konzerte sind
hier für dieses Jahr noch ge-
plant.

1969 entstand in Trägerschaft des
Ordens Canonicorum Regula-
rium Sancti Augustini in Reichers-
berg ein Bildungszentrumundmit
diesem trat das Stift auch ins Be-
herbergungswesen ein. 16 kom-
fortable Doppel- und 19 Einzel-
zimmer wurden im linken Flü-
gel der Anlage errichtet. Vor al-
lem die vielfältigen Kreativkurse
sind beliebt bei den Gästen, das
Trachtennähen beispielsweise hat
sich im Laufe der Jahre zum be-
liebtesten Kurs entwickelt und hat
echte Fans und Wiederholer, wie
Bettina Zauner, Leiterin des Bil-
dungszentrums, versichert. Dazu
kommt viel Kunsthandwerkli-

ches (Schnitzen, Kalligrafie, Mö-
bel-Restaurierung) sowieMusika-
lisches.

Die Augustiner-Chorherren se-
hen es als Aufgabe an, die kul-
turellen Besonderheiten der Re-
gion zu pflegen und zu stärken.
Das haben auch alle weltlichen
Mitarbeiter verinnerlicht. Wer zu
Barbara Putz in den Klosterla-
den kommt, findet nicht nur eine
super Beratung zu Stiftsweinen,
leckeren Marmeladen und wohl-
riechenden Seifen, sie ist begeis-
tert von Inn und Innauen und hat
so manchen Wandertipp auf La-
ger. Ihr Favorit: der gut ausge-
schilderte Chorherrenweg mit
„Einstieg“ direkt am Stift. Zum
Laufen nicht gerade anspruchs-
voll, aber eine Augenweide für al-
leVogel- undPflanzenfreunde.Bis
zu 300 heimische Vogelarten le-
ben im bayerisch-österreichi-
schen Europareservat Unterer Inn
mit seinen Auwäldern und
Schlickbänken. Kostenlose Kon-
zerte inklusive.

Zur Stärkung lädt das Stiftsbräu-
stüberl mit Biergarten ein. Bei
schönemWetter ist hier eineMen-
ge los und so manches Frischge-
zapfte, Reichersberger Stiftswei-
ne, Brände und Liköre gehen über
den Tresen. Die Speisekarte setzt
auf regionale und saisonale Pro-

dukte. Wer’s ruhiger schätzt: Di-
rekt gegenüber dem Stiftsein-
gang erfreut derHerrengartenmit
seinen schattenspendenden Hain-
buchenalleen und Bänken zum
Rasten und Relaxen, was auch die
Ordensbrüder ab und an genie-
ßen.

6.30 Uhr Laudes, 11.30 Uhr Mit-
tagshore und 18 Uhr Vesper – das
sind für die Chorherren feste Ter-
mine im Tagesablauf, da treffen
sie sich zum gemeinsamen Chor-
gebet. Gäste können nach Rück-
sprache daran teilnehmen. Be-
gegnungenergebensichzudemim
Speisesaal beim morgendlichen
Frühstück. Einer ist auf jeden Fall
hier anzutreffen: Herr Bernhard
ist nun mal für die Gäste da! „Da-
mit sie was zum Lachen haben“,
wie er augenzwinkernd versi-
chert.

TRIP-TIPP
Augustiner-Chorherrenstift
Reichersberg: Übernachtung
mit Frühstück ab 51 Euro im
Einzelzimmer. www.stift-rei-
chersberg.at

Infos: Informationen über al-
le Mitglieder des Verbundes
„Kösterreich“ gibt es unter:
www.kloesterreich.at

Imposant: Das Stift Reichersberg ist ein Kloster der Kongregation der österreichischen Augustiner-Chorherren und liegt nur wenige Kilometer vom niederbayerischen Bad Füssing entfernt. FOTO: DALPKE
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Pauschale Stornokosten sind unzulässig
Bundesgerichtshof entscheidet, dass Veranstalter zumindest im Streitfall begründen müssen,

warum die jeweiligen Sätze angemessen sind.

MARC REISNER

Wenn ein Urlauber seine ge-
buchte Reise nicht antre-

tenkann, istdasschade.Undwenn
er sich dann noch mit dem Ver-
anstalter ums Geld streiten muss,
ist das ärgerlich. Klare Regeln hel-
fen – aber sich nur auf Pau-
schalsätze zu beziehen, ist nicht
immer okay, wie die obersten
Richter jetzt urteilten (Az. X ZR
12/21).

Eigentlich hätte es keine Diskus-
sionen geben sollen. 20 Prozent
bis zum 30. Tag vor Reisean-
tritt, 40 Prozent bis zum 21., 50
Prozent bis zum 14. Tag, 70 Pro-
zent bis zum fünften, danach 70
und bei komplettem Nichtantritt
80 Prozent desGesamtpreises – so
lauteten die Reisebedingungen
eines Veranstalters. Allerdings
blieb es dem Kunden überlassen
nachzuweisen, dass dem Anbie-
ter ein geringerer Schaden ent-
standen sei.

Auf diese Klausel bezog sich ein
Ehepaar, das im März 2018 eine
Australien-Rundreise für
24.248,50 Euro gebucht hatte. Als
die Frau fünf Tage vor Reisebe-
ginn erkrankte, trat das Paar von
der Buchung zurück. Der Veran-
stalter erstattete 8.134,89 Euro
vom bereits gezahlten Reisepreis
und behielt den Rest als pauscha-
le Erstattung ein. Zu viel, fanden
dieKläger.HöchstensdieHälftedes
Gesamtpreises sei angemessen. Sie
forderten weitere 3.989,36 Euro.

Vor dem Amtsgericht scheiter-
ten die Kläger in erster Instanz –
ihr Begehr wurde abgewiesen. In
der Berufung allerdings beka-
men sie weitgehend Recht. Das
wollte der Veranstalter jedoch
nicht hinnehmen und ging vor
dem Bundesgerichtshof in Revi-
sion.

Doch die obersten Richter ent-
schieden: Das Berufungsgericht
hat korrekt geurteilt. Zwar ha-
be das Reiseunternehmen einen

Entschädigungsanspruch gegen
die verhinderten Urlauber, weil
es ja Aufwendungen hatte. Aber:
DieFirmakannnicht einfachpau-
schale Sätze erheben. Vielmehr
müsse sie – zumindest im Streit-
fall – begründen, warum die je-
weiligen Sätze angemessen sei-
en. Der Veranstalter könne auch
nicht allein deshalb Pauschalen
berechnen, weil sein Koopera-
tionsvertrag mit einem weite-
ren Anbieter dieses vorsehe.

Mit diesem Urteil hat der Bun-
desgerichtshof die Rechte der
Konsumenten gestärkt. Wer-
mutstropfen: Die aktuelle Ent-
scheidung bezieht sich auf eine
Buchung vor dem1. Juli 2018. Zu
diesem Datum trat die neue EU-
Pauschalreiserichtlinie in Kraft,
die einige Regelungen verän-
dert hat. Im Zweifelsfall sollten
verhinderte Reisende sich juris-
tisch beraten lassen.

Neues Urteil:Wenn die Urlaubsträume platzen, sollten verhinderte Rei-
sende prüfen, welche Ansprüche sie haben. FOTO: DPA


